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Informationsvorlage Fachausschuss

Dezernat: Datum: 17.01.2024
Amt: 0.80 Amt für Rechts- und Kreisangelegenheiten

Beratungsfolge Termin Behandlung

Ausschuss für Bau, Wirtschaft
und ländliche Entwicklung

13.02.2024 Kenntnisnahme

Die nachstehend näher bezeichnete Angelegenheit ist dem Ausschuss vorzulegen.

___________________
Salzwedel, den 31.01.24 Kanitz

Landrat

Gegenstand der Vorlage

Informationsbericht über die Förderung von ÖPNV-Investitionen durch den Altmarkkreis
Salzwedel im Jahr 2022 auf der Grundlage der ÖPNV-Förderrichtlinie-Fahrzeuge und der
ÖPNV-Förderrichtlinie-Infrastruktur

Gesetzliche Grundlagen (jeweils in der zurzeit gültigen Fassung)

§ 8 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Sachsen-Anhalt (ÖPNVG
LSA)
Richtlinie des Altmarkkreises Salzwedel für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung
von Investitionen zur Beschaffung von Fahrzeugen und Fahrzeugausrüstungen für den
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) (ÖPNV-Förderrichtlinie-Fahrzeuge)
Richtlinie des Altmarkkreises Salzwedel für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung
von Investitionen an Haltestellen und Wendemöglichkeiten für den öffentlichen
Personennahverkehr (ÖPNV) (ÖPNV-Förderrichtlinie-Infrastruktur)

Der Ausschuss nimmt zur Kenntnis

den Informationsbericht über die Förderung von ÖPNV-Investitionen durch den Altmarkkreis
Salzwedel im Jahr 2022 auf der Grundlage der ÖPNV-Förderrichtlinie-Fahrzeuge und der
ÖPNV-Förderrichtlinie-Infrastruktur
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Begründung

Im Rahmen der ÖPNV-Förderrichtlinien wurden für das Haushaltsjahr 2022 die
Prioritätenlisten erstellt und am 25.04.2022 durch den Kreistag beschlossen. Das Amt für
Rechts- und Kreisangelegenheiten (bis zum 30.06.2023 Amt für Kreisentwicklung/Büro des
Landrates) wurde hierdurch ermächtigt, bei Eingang weiterer Anträge die Prioritätenlisten für
das Jahr 2022 fortzuschreiben. Mit Beschluss wurde das Amt weiterhin beauftragt, dem
Ausschuss für Bau, Wirtschaft und ländliche Entwicklung nach Abschluss der Förderperiode
über die durchgeführten Fortschreibungen Bericht zu erstatten.

Nach der Beschlussfassung gingen durch die Verkehrsunternehmen keine weiteren Anträge
ein. Hinsichtlich der Förderung von ÖPNV-Investitionen im Bereich der Infrastruktur gingen
von zwei Kommunen insgesamt drei weitere Anträge ein. Diese Maßnahmen wurden in die
Prioritätenliste im Nachhinein aufgenommen.

Im Jahr 2022 konnte mit drei aus dem Jahr 2021 übernommenen Infrastrukturmaßnahmen
und den zehn vorliegenden Anmeldungen zur Förderung von Infrastrukturmaßnahmen im
Jahr 2022 der positive Trend der vergangenen Jahre (vor der Corona-Pandemie) in Teilen
wieder fortgeführt werden. Vier Anmeldungen der EG Hansestadt Salzwedel wurden jedoch
zurückgezogen. Die Förderungen wurden im Hinblick auf die Umsetzung des Zieles der
Barrierefreiheit in das Jahr 2023 verschoben.

Im Bereich Fahrzeugförderung konnten 5 Anträge zur Beschaffung positiv beschieden
werden.

Nach Prüfung der Verwendungsnachweise wurden die für 2022 bereitgestellten Mittel in
Höhe von insgesamt 570.000,00 € (470.000,00 € für Fahrzeuge und 100.000,00 € für
Haltestelle) in Höhe von insgesamt 549.167,30 € (495.000 Fahrzeuge und
54.167,30 € für Haltestellen) für die Förderung von Investitionen im ÖPNV eingesetzt. Die
vom Land geforderte Investitionsquote von 17,5 % an den nach §§ 8 und 8 a des ÖPNVG LSA
ausgereichten Landesmittel wurde erfüllt. Die tatsächliche Investitionsquote betrug 22,92 %.

Anlagen

1. Prioritätenliste 2022 zur Förderung von ÖPNV-Investitionen zur Beschaffung von
Fahrzeugen und Fahrzeugausrüstungen für den ÖPNV im Altmarkkreis Salzwedel

2. Prioritätenliste 2022 zur Förderung von ÖPNV-Investitionen an Haltestellen und
Buswendemöglichkeiten im Altmarkkreis Salzwedel


